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Amtliches Bekanntmachungsblatt  
des Amtes Arensharde, des Zweckverbands 
Gemeinschaftskläranlage Silberstedt, des Breitbandzweck- 
verbands Mittlere Geest und der Gemeinden Bollingstedt, 
Ellingstedt, Hollingstedt, Hüsby, Jübek, Lürschau, Schuby, 
Silberstedt und Treia 
 
 

 

30. April 2026 Jahrgang 18 Nr. 18/2026 
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Seite 227  Einladung zur 20. öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung Jübek 

Seite 229 
Einladung zur 6. öffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes Gemeinschaftskläranlage Silberstedt 
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Haushaltssatzung der Gemeinde Bollingstedt für das Haushaltsjahr 2026 

Die durch die Gemeindevertretung Bollingstedt am 23. April 2026 beschlossene Haushaltssatzung 

der Gemeinde Bollingstedt für das Haushaltsjahr 2026 wurde durch den Bürgermeister am 23. 

April 2026 ausgefertigt. 

Diese Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.  

Jeder kann während der Dienststunden Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan im 

Amt Arensharde, Zimmer 13, Hauptstraße 41, 24887 Silberstedt, nehmen. 

 

Silberstedt, 30. April 2026 

 

Amt Arensharde 

Der Amtsvorsteher 

Im Auftrag 

Kruse 
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Haushaltssatzung 
der Gemeinde Bollingstedt für das Haushaltsjahr 2026 

 
 

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz 

wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 23.04.2026 - und mit Genehmigung der 

Kommunalaufsichtsbehörde1 - folgende Haushaltssatzung erlassen: 

 

 
§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird 
 
1. im Ergebnisplan mit  

einem Gesamtbetrag der Erträge auf 3.957.800  EUR 
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 4.472.200  EUR 

   einem Jahresfehlbetrag von 
   globale Minderaufwendungen nach § 26 Abs. 1 S. 3 GemHVO von 

514.400  EUR 
                      0 EUR 

einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs. 1 S. 2 GemHVO  
zum Haushaltsausgleich von 

 
514.400  EUR 

 
 

einem saldierten Jahresergebnis von 0  EUR  
   
2. im Finanzplan mit   

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 3.765.000  EUR  
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 4.100.400  EUR  
   
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der 
Finanzierungstätigkeit auf 

398.200  EUR  

einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der 
Finanzierungstätigkeit auf 

440.600  EUR  

 
festgesetzt. 

 

§ 2 
 

Es werden festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0  EUR 
  
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0  EUR 
  
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0  EUR 
  
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 18,48  Stellen 
 

 

§ 3 
 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nach § 25 Grundsteuergesetz wie folgt festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer  
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 290 % 
  
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 515 % 

  
2. Gewerbesteuer 350 % 
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§ 4 

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung nach § 12 Abs. 1 GemHVO beträgt: 

a) für Baumaßnahmen      500.000,00 EUR 

b) für Beschaffung               25.000,00 EUR 

 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und 

Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der 

Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 11.100  EUR. 

 

§ 6 
 

Jedes Produkt dieses Haushaltsplanes stellt ein Budget gem. § 20 GemHVO dar. 

 

§ 7 
 

Personalaufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen sind quer über den gesamten Haushalt 

gegenseitig deckungsfähig. 
 

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gem. § 22 

Abs. 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.  

 

 
 
 
Bollingstedt, den 23.04.2026 
 
                                       
 
 
Prätorius 
Bürgermeister 
 
 
                                          L.S. 
 
_____________________ 
 
1 sofern erforderlich  
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GEMEINDE JÜBEK 

Der Bürgermeister 

 

 

Jübek, 28.04.2026 

 

BEKANNTMACHUNG 
zur 20. öffentlichen Sitzung  

der Gemeindevertretung Jübek 

 

Die Sitzung tagt öffentlich 

am Dienstag, 12. Mai 2026, um 19:00 Uhr, 

im Dorfgemeinschaftshaus, Große Straße 103, 24855 Jübek. 

Zu dieser Sitzung ist jedermann herzlich eingeladen. 

 

      

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Hartmut Bartels 
Bürgermeister 
 

Tagesordnung 
TOP  

 

 
Voraussichtlich Öffentlicher Teil 

 

1. Eröffnung der Sitzung 
 

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 

3. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung 
 

4. Beschlussfassung über evtl. Einwendungen gegen die 
Niederschrift der Sitzung vom 24.03.2026 

 

5. Feststellung der Tagesordnung 
 

6. Verwaltungsbericht des Bürgermeisters 
 

7. Einwohnerfragestunde 
 

8. Beschluss Eröffnungsbilanz der Gemeinde Jübek 2024 
 

9. Beschluss des Jahresabschlusses 2024 
 

10. Bericht des Bürgermeisters über die über- und 
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des 
Jahres 2024  

 

11. Beratung und Beschluss über die Haushaltsplanung 2026 mit 
Ergebnis- und Finanzplan sowie Stellenplan 
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12. Zustimmung zu den Einnahme- und Ausgabeplänen 2027 der 
Kameradschaftskassen sowie Kenntnisnahme der 
Ergebnispläne 2025 der Feuerwehren 

 

13. Beratung und Beschlussfassung über den Verkauf des alten 
Löschfahrzeuges LF16 der Gemeinde Jübek 

 

14. Erstellung eines Ableitungskonzeptes für die künftige 
Abwasserentsorgung der Gemeinde Jübek  

 

15. Filmung und Benebelung des Schmutzwasserkanalnetzes  
 

16. Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 30 
„Erweiterung Baugebiet Jübek West“ der Gemeinde Jübek  

 

17. Liegenschaft "Norderstraße 19" - Grundsatzentscheidung zur 
weiteren Umsetzung von baulichen Maßnahmen  

 

18. Berichte aus den Ausschüssen 
 

19. Einwohnerfragestunde 
 

20. Anfragen und Mitteilungen 
 

 
Voraussichtlich Nichtöffentlicher Teil 

 

21. Beschlussfassung über evtl. Einwendungen zu der 
Niederschrift über den nichtöffentlichen Teil der Sitzung vom 
24.03.2026 
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ZWECKVERBAND GEMEINSCHAFTSKLÄRANLAGE SILBERSTEDT 
- Der Verbandsvorsteher - 

 

        
 
 

Silberstedt, den 30.04.2026 
 
An die 

Mitglieder des 

Zweckverbandes Gemeinschaftskläranlage 

 

B E K A N N T M A C H U N G  

 
Zur 6. öffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes 

Gemeinschaftskläranlage Silberstedt  

 

am Dienstag, 12. Mai 2026, um 19:00 Uhr, 

im Sitzungssaal der Amtsverwaltung, Hauptstraße 41, 24887 Silberstedt 

werden Sie hiermit eingeladen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 

Wolfgang Schulz 
Verbandsvorsitzender 

 

Tagesordnung 

TOP  Schriftst.-Nr. 

 Voraussichtlich Öffentlicher Teil  

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und 
Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung 

 

2. Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die 
Niederschrift der Sitzung vom 04.02.2025 

 

3. Feststellung der Tagesordnung  

4. Verwaltungsbericht des Verbandsvorstehers  

5. Einwohnerfragestunde  
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6. Bericht des Zweckverbandsvorstehers über die geleisteten 
über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 
Auszahlungen des 1. Halbjahres 2025 (Schriftstück Nr. 
375841) 

 

7. Vorstellung der Lose, der Kostenberechnung und des 
Bauzeitenplans für die Ausschreibung zur Ertüchtigung und 
Erweiterung der Kläranlage 

 

8. Beschluss über die Vergabe der Leistungen nach Vorlage der 
Angebote 

 

9. Anfragen und Mitteilungen  

 
 


